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2001. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 32. Sitzung am 15.09.2022 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst. Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und  ihrer 
Ausschüsse sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder unter 
 https://gemeinde-binz.de/gemeinde/politik/sitzungsdienst/ sitzungskalender/ einzusehen. 

– öffentlicher Teil –

Beschluss-Nr. 685-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag, den TOP 23 von der Tagesordnung zu neh-
men und beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die geänderte Tagesordnung.

Beschluss-Nr. 686-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt am 15.09.2022 über die Niederschrift der 31. Sitzung 
der Gemeindevertretung vom 23.06.2022 – öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 687-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag der Fraktion BfB - Bürger für Binz - und 
beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 den Bürgermeister zu beauftragen, den ur-
sprünglichen Zustand auf der Festwiese wie vor der Verpachtung an den Betreiber des 
Sand skulpturenfestivals herbeizuführen.

Beschluss-Nr. 688-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag der Fraktion BfB - Bürger für Binz - und 
beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 den Bürgermeister zu beauftragen, die Mög-
lichkeit des Bezahlens der Parkgebühren ohne die Nutzung der Parkscheinautomaten, 
sondern per Smartphone-App zu prüfen, Anbieter zu kontaktieren und die Ergebnisse 
bis Ende des Jahres 2022 der Gemeindevertretung vorzustellen.

Beschluss-Nr. 689-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag der Fraktion BfB - Bürger für Binz - und 
beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die Auflösung des ruhenden straßenbeglei-
tenden Verkehrs in der Dünenstraße durch Wegfall der straßenbegleitenden, kosten-
pflichtigen Parkplätze in der Dünenstraße. (Abschnitt DRK – Pflegeheim bis Ecke Edeka 
Lübke / Ecke Proraer Straße). Bei der Umsetzung der Maßnahme ist zu prüfen, dass 
keine Anwohnerstellplätze betroffen sind.
Ziel ist die Einrichtung einer durchgängigen Radspur von der Heinrich-Heine-Straße bis 
zum IFA-Ferienpark. Ob diese beidseitig ausgeführt werden kann, ist durch die Verwal-
tung zu prüfen. 
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Beschluss-Nr. 690-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag der Fraktion BfB - Bürger für Binz - und 
beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 den Wegfall der straßenbegleitenden, Behin-
dertenparkplätze in der Schillerstraße (Abschnitt Zeppelinstraße bis Ecke Hauptstraße, 
Anzahl zwei Stück).
Als Ersatz sind dafür in der Zeppelinstraße zwei gleichwertige Behindertenparkplätze  
durch den Wegfall von zwei straßenbegleitenden, kostenpflichtigen Parkplätzen  zu 
schaffen. 

Beschluss-Nr. 691-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag der Fraktion BfB - Bürger für Binz - und be-
schließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die Verwaltung mit der Prüfung der Einrichtung 
einer Postagentur im Haus des Gastes (Heinrich-Heine-Straße) zu beauftragen.

Beschluss-Nr. 692-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022, Gelder aus dem Haushalt der Gemeinde 
Ostseebad Binz für Rechtsberatungskosten und ggfs. Klage der Gemeindevertretung 
vor dem Verwaltungsgericht bereitzustellen. 
hier: Beanstandung des Beschlusses-Nr. 622-30-2022 durch den Bürgermeister: 
Antrag zur Herauslösung Kinderhaus neben dem Rugard aus der Gesamtbetrachtung 
Bebauungsplan Nr. 7/8 „Neubinz“ der Gemeinde Ostseebad Binz mit eigenständiger 
Weiterbetrachtung.

Beschluss-Nr. 693-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022, Gelder aus dem Haushalt der Gemeinde 
Ostseebad Binz für Rechtsberatungskosten und ggfs. Klage der Gemeindevertretung 
vor dem Verwaltungsgericht bereitzustellen. 
hier: Beanstandung des Beschlusses-Nr. 623-30-2022 durch den Bürgermeister:
Antrag zur Herauslösung Achse Bahnhof-Strand, Dünenstraße/ Ecke Hans-Beimler-
Straße aus der Gesamtbetrachtung Bebauungsplan Nr. 7/8 „Neubinz“ der Gemeinde 
Ostseebad Binz.

Beschluss-Nr. 694-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022, Gelder aus dem Haushalt der Gemeinde 
Ostseebad Binz für Rechtsberatungskosten und ggfs. Klage der Gemeindevertretung 
vor dem Verwaltungsgericht bereitzustellen. 
hier: Beanstandung des Beschlusses-Nr. 624-30-2022 durch den Bürgermeister:
Untersagung private Dienstwagennutzung.
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Beschluss-Nr. 695-32-2022
Die Gemeindevertretung folgt dem Antrag des 1. Stellvertreters des Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung und beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022, Gelder aus dem 
Haushalt der Gemeinde Ostseebad Binz für Rechtsberatungskosten und ggfs. Klage der 
Gemeindevertretung vor dem Verwaltungsgericht bereitzustellen. 
hier: Beanstandung des Beschlusses-Nr.  641-30-2022 durch den Bürgermeister:
Befreiung von den Festsetzungen der 1. Änderung des BP Nr. 25 „Wohnmobilhafen 
Prora“ im Rahmen des Bauantrages: Neubau eines Gastronomiegebäudes Proraer 
Chaussee 60.

Beschluss-Nr. 696-32-2022
Die Gemeindevertretung fasst in ihrer Sitzung am 15.09.2022 folgenden Beschluss:
 1.  Der Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH in der von der DOMUS 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft – Zweignie-
derlassung Rostock geprüften Fassung (uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
vom 10.06.2022) wird festgestellt.

 2.  Der Lagebericht der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Geschäftsjahr 
2021 wurde durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

 3.  Der Jahresüberschuss von EUR 688.571,63 wird auf das folgende Geschäftsjahr 
vorgetragen.

 4.  Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
 5.  Auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG-MV) wird der 

Bürgermeister beauftragt, die Binzer Bürger über die ortsübliche Bekanntma-
chung über den Zeitraum der Auslegung des Jahresabschlusses, des Lageberich-
tes und des Bestätigungsvermerkes im Amt Finanzen der Gemeindeverwaltung 
zu informieren.

Beschluss-Nr. 697-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die 1. Änderungs-
satzung zur Betriebssatzung des kommunalen Eigenbetriebes „Binzer Bucht Touris-
mus“–  Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Binz.

Beschluss-Nr. 698-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die 2. Änderungs-
satzung zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe der Gemeinde Ostseebad 
Binz.

Beschluss-Nr. 699-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.9.2022 die 5. Änderungs-
satzung zur Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe der Gemeinde 
Ostseebad Binz. 
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Beschluss-Nr. 700-32-2022
Die Gemeindevertretung lehnt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 47 „Klünderberg – Wohnquartier am Wald“ der Gemeinde Ostsee-
bad Binz als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB im beschleunig-
ten Verfahren ab. 

Beschluss-Nr. 701-32-2022
Die Gemeindevertretung lehnt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 das Anbringung von 
Werbeanlagen – Jasmunder Straße 1 ab (Überschreitung von Werbeanlagengröße).

Beschluss-Nr. 702-32-2022
Die Gemeindevertretung lehnt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 den Antrag auf Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Binz-Granitz“ bzw. über die mögliche Entwicklung 
des Areals „Golfplatz“ ab.

Beschluss-Nr. 703-32-2022
Die Gemeindevertretung lehnt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 den Antrag auf Än-
derung des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 9 A „Fischräuchereimuseum/Museums-
dorf“ ab.

Beschluss-Nr. 704-32-2022
 1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 für den Be-

bauungsplan Nr. 7/8 „Neubinz“ der Gemeinde Ostseebad Binz, das ergänzende 
Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB, durchzuführen.

 2.  In der Bekanntmachung ist auf die Einsehbarkeit der DIN-Norm 4109, Tabelle 8, 
DIN 4109, VDI Richtlinie 2719, DIN VDE 0100, 0210, 0211, 0298 und DIN 1998, 
Gutachten Schallimmission NORDUM vom 28.07.1997 und der DIN 18005 in 
der Verwaltung, hinzuweisen.

Beschluss-Nr. 705-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die Inangriffnahme 
der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes nach § 142 BauGB für den Gel-
tungsbereich Bebauungsplan-Nr. 4 zur Sicherstellung von zusätzlichen Fördermitteln für 
Skate-Park und Feuerwehrgebäude.

Beschluss-Nr. 706-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 am Projektaufruf 
des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur“ (SJK) mit dem Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle II“ 
am Interessenbekundungsverfahren durch Einreichung einer Projektskizze bis zum   
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30. September 2022 teilzunehmen. Bei positiver Zuwendungsaussicht wird ein Sanie-
rungsprogramm vorgestellt.

Beschluss-Nr. 707-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022, den Widerspruch 
gegen den Beschluss Nr. 653-31-2022 über die Wahl des Ersten Stellvertreters des Bür-
germeisters zurückzuweisen und den Beschluss Nr. 653-31-2022 vom 23.06.2022 auf-
rechtzuerhalten. 

– nichtöffentlicher Teil  –

Beschluss-Nr. 708-32-2022
Bestätigung der Niederschrift über die 31. Sitzung der Gemeindevertretung vom  
23.06.2022 – nichtöffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 709-32-2022
Die Gemeindevertretung beauftragt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die Verwaltung, 
einen Vertreter der Firma Schneider & Zajontz Consult GmbH einzuladen, um einen 
Zwischenbericht über die Organisationsuntersuchung zur nächsten Sitzung zu geben.

Beschluss-Nr. 710-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022, Gelder aus dem 
Haushalt der Gemeinde Ostseebad Binz für Rechtsberatungskosten und ggfs. Klage der 
Gemeindevertretung vor dem Verwaltungsgericht bereitzustellen.
hier: Beanstandung des Beschlusses-Nr. 645-30-2022 durch den Bürgermeister:
Vertragsverlängerung mit der Jagdschlossexpress- und Ausflugsfahrten GmbH und Füh-
rung von Verhandlungen und Abschluss eines Anschlussvertrages. 

Beschluss-Nr. 711-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 über die Stelle 
Amtsleiter (w/m/d) Finanzen.

Beschluss-Nr. 712-32-2022
Die Gemeindevertretung  beauftragt in  ihrer Sitzung am 15.09.2022 das Unternehmen
GOLDBECK Nordost GmbH mit der Ausführung der Generalüberleistungen „Planung 
und schlüsselfertige Errichtung eines Parkhauses in 18609 Ostseebad Binz“. 

Beschluss-Nr. 713-32-2022
Die Gemeindevertretung gibt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 die Zustimmung zu einem 
beurkundeten Erbbaurechtskaufvertrag in der Gemarkung Binz.
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Beschluss-Nr. 714-32-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.09.2022 über den Abschluss 
eines Leasingvertrages des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus. 

gez. Mario Kurowski
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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2002. Bekanntmachung

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 9 „Alte Gärtnerei/MZO“ der Gemeinde Ostseebad Binz 

Die Gemeinde Ostseebad  Binz führt am 04.10.2022 um 17.30 Uhr, im Raum 117 der Ge-
meindeverwaltung Binz, Jasmunder Straße 11, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
im Verfahren der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Alte Gärtnerei/MZO“ durch. 
Unterrichtet wird über das allgemeine Ziel, den Zweck der Planung und über die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung. Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben.

Ostseebad Binz, den 27.09.2022

gez. Schneider
Bürgermeister

Planzeichnung – 
unmaßstäblich
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2003. Bekanntmachung

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur 5. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Bereich der sich in Aufstellung befindlichen 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Alte Gärtnerei/MZO“ 

der Gemeinde Ostseebad Binz 

Die Gemeinde Ostseebad  Binz führt am 04.10.2022, um 17.30 Uhr, im Raum 117 der 
Gemeindeverwaltung Binz, Jasmunder Straße 11, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung im Verfahren zur 5. Änderung des Flächennutzugsplanes im Bereich der sich in 
Aufstellung befindlichen 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Alte Gärtnerei/MZO“ 
durch. Unterrichtet wird über das allgemeine Ziel, den Zweck der Planung und über die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung. Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung gegeben.

Ostseebad Binz, den 27.09.2022

gez. Schneider
Bürgermeister

Planzeichnung – 
unmaßstäblich
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2004. Bekanntmachung

1. Änderungssatzung zur Betriebssatzung des kommunalen Eigenbetriebes  
„Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – 

Eigenbetrieb  der Gemeinde Ostseebad Binz 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777)  geändert durch Artikel  1 
des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467)  und § 2 der Eigenbetriebsverord-
nung (EIGVO M-V)  vom 14.Juli 2017 (GVOBl M-V 206)  wird nach Beschlussfassung  der 
Gemeindevertretung  vom 15.9.2022 nachfolgende Änderungssatzung erlassen:
 

Artikel 1

Die Betriebssatzung des kommunalen Eigenbetriebes „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus 
– Eigenbetrieb  der Gemeinde Ostseebad Binz vom 1.9.2021 wird wie folgt geändert:

1. § 8 „Personalangelegenheiten“ wird wie folgt geändert: 
   In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgelt-

gruppe 8“ ersetzt.    
 

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Ostseebad Binz, den 27.09.2022

gez. Schneider 
Bürgermeister
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2005. Bekanntmachung

2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe  
in der Gemeinde Ostseebad Binz

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23.7.2019 (GVOBl. M-V S. 467) und der §§ 1,2,11 und 17 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern   vom 12. April 2005 (GVOBl. 
M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.Juli 2021 (GVOBl. 
M-V S. 1162) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 15.9.2022 die 
2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde 
Ostseebad Binz erlassen:  

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe der Gemeinde Ostseebad Binz vom 
21.1.2021, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 17.12.2021 wird wie 
folgt geändert:

1.  § 6 „Entstehen der Kurabgabenpflicht, Fälligkeit, Gästekarte, Tagesgästekar-
te Erhebungsform und Abrechnung der Kurabgabe“ wird wie folgt geändert:

  In Absatz 4 und 5 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ 
durch die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemein-
de Ostseebad Binz“ ersetzt. 

2.  § 7 „Inhaber eigener Wohngelegenheiten“ wird wie folgt geändert:
      In Absatz 2 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ durch 

die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemeinde Ost-
seebad Binz“ ersetzt. 

3.  § 8 „Höhe der Kurabgabe“ wird wie folgt geändert:
       In Absatz 7 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ durch 

die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemeinde Ost-
seebad Binz“ ersetzt.

4.  § 10 „Pflichten und Haftung der Quartiergeber“ wird wie folgt geändert.
      In Absatz 2 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ durch 

die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemeinde Ost-
seebad Binz“ ersetzt.
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  In Absatz 3 Nummer 2, 3, 5, 7, 8 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ost-
seebad Binz“ durch die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb 
der Gemeinde Ostseebad Binz“ ersetzt.

      In Absatz 4 Nummer 6 und 7 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostsee-
bad Binz“ durch die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb 
der Gemeinde Ostseebad Binz“ ersetzt.

5.   § 11 „Datenverarbeitung und Verwendung von Daten“ wird wie folgt geändert: 
      In Absatz 1 und 2 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ 

durch die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemein-
de Ostseebad Binz“ ersetzt. 

6.  § 12 „Ordnungswidrigkeiten“ wird wie folgt geändert:
      In Absatz 1 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ durch 

die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemeinde   
Ostseebad Binz“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Die 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ostseebad Binz, den 27.09.2022

gez. Schneider 
Bürgermeister
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2006. Bekanntmachung

5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrs-
abgabe der Gemeinde Ostseebad Binz 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23.7.2019 (GVOBl. M-V S. 467) und der §§ 1,2,11 und 17 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern   vom 12. April 2005 (GVOBl. 
M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.Juli 2021 (GVOBl. 
M-V S. 1162) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 15.9.2022 die 
5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe der 
Gemeinde Ostseebad Binz erlassen:  

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe  der Gemeinde Ostseebad 
Binz Gemeinde Ostseebad Binz vom 1.2.2011, zuletzt geändert durch die 4. Änderungs-
satzung vom 17.12.2021 wird wie folgt geändert:

1.  § 6 „Anzeige- und Auskunftspflicht“ wird wie folgt geändert:
      In Absatz 1 bis 3 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ 

durch die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemein-
de Ostseebad Binz“ ersetzt. 

2.  § 7 „Datenverarbeitung“ wird wie folgt geändert:
       In Absatz 2 wird die Angabe „Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz“ durch 

die Angabe „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus – Eigenbetrieb der Gemeinde Ost-
seebad Binz“ ersetzt. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 5. Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ostseebad Binz, den 27.09.2022

gez. Schneider 
Bürgermeister
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2007. Bekanntmachung

Auslegung des Jahresabschlusses 2021 der Wohnungsverwaltung Binz GmbH 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Lagebericht und der Bestätigungsvermerk 
der Wohnungsverwaltung Binz GmbH liegen in der Zeit 

vom 28.09.2022 bis 12.10.2022

im Amt für Finanzen der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
während der Sprechzeiten aus.

Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr

Ostseebad Binz, 21. September 2022

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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Impressum
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz

Herausgegeben von der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz · Jasmunder Straße 11 · 18609 Ostseebad Binz
Telefon (038393) 3740 · E-Mail: post@gemeinde-binz.de

· Erscheinungsweise: nicht regelmäßig
· Bezugsmöglichkeit: Abholung im Amt oder im Abonnement bei der Gemeindeverwaltung Binz

· Veröffentlichung unter https://gemeinde-binz.de/gemeinde/aktuelles/amtsblaetter/

Gesamtherstellung: GAMPE. print + packaging · Tilzower Weg 47 · 18528 Bergen auf Rügen
www.gp-p.com

Titelfoto mit freundlicher Genehmigung der SSGK M-V und Mirko Boy · www.ruegenfotos.de 

Altersjubiläen aus Binz und Prora
Oktober 2022

02.10. Christa Leuschner  70
04.10. Renate Knobloch  85
05.10. Helga Schwarz  70
06.10. Magdalena Hanebrink  90
09.10. Heidemarie Kienel  70
12.10. Werner König  80
13.10. Petra Jans  70
16.10. Heiner Dygutsch  70
18.10. Hans-Dieter Subklew  75
25.10. Werner Knoll  90
31.10. Marion Rödel  70

Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage, sowie 
Ehejubiläen: 50., 60., 65. Hochzeitstag.
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